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(54) Bezeichnung: Medizinisches Instrument

(57) Zusammenfassung: Ein erfindungsgemäßes medizini-
sches Instrument weist einen langerstreckten Schaft (2) und
ein an einem distalen Endabschnitt (3) des Schafts (2) an-
geordnetes Werkzeug (5) auf, das zwei insbesondere zum
Halten eines Gegenstands miteinander zusammenwirkende
Werkzeugelemente umfasst, von denen mindestens eines
mittels eines längsverschiebbaren ersten Übertragungsele-
ments bewegbar ist. Dabei weist ein distaler Endabschnitt
des ersten Übertragungselements eine zu einer Verschiebe-
richtung geneigte Fläche (31, 31‘) auf, und der distale End-
abschnitt (3) des Schafts (2) oder ein mit diesem verschie-
befest verbundenes Element weist eine zur Verschieberich-
tung geneigte Gegenfläche (32, 32‘) auf, die mit der geneig-
ten Fläche (31, 31‘) einen von einer Verschiebung des dis-
talen Endabschnitts des ersten Übertragungselements ab-
hängigen Zwischenraum bildet. Weiter ist mindestens ein
Verriegelungselement (25, 25‘) ist, das zum Blockieren der
Verschiebung des ersten Übertragungselements in den Zwi-
schenraum hinein gerichtet und zum Lösen der Blockierung
aus diesem heraus gerichtet bewegbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein medizi-
nisches Instrument, insbesondere ein chirurgisches
Instrument, mit einem langerstreckten Schaft und ei-
nem an einem distalen Endabschnitt des Schafts an-
geordneten Werkzeug, das zwei insbesondere zum
Halten eines Gegenstands miteinander zusammen-
wirkende Werkzeugelemente umfasst, von denen
mindestens eines mittels eines längsverschiebbaren
ersten Übertragungselements bewegbar ist.

[0002] Bei derartigen medizinischen Instrumenten
stellt sich häufig die Aufgabe, dass ein Gegenstand
mit dem Werkzeug gefasst und fest gehalten wer-
den soll, um den Gegenstand mittels des chirurgi-
schen Instruments bewegen und beispielsweise chir-
urgische Manipulationen mit dem Gegenstand aus-
führen zu können. So soll beispielsweise eine chir-
urgische Nadel gefasst und möglichst fest gehalten
werden, um die Nadel in Gewebe einzustechen. Hier-
für ist es wünschenswert, die miteinander zusam-
menwirkenden Werkzeugelemente in einer Haltepo-
sition, in der das chirurgische Element gegriffen ist,
zu blockieren bzw. zu verriegeln, so dass ein Be-
nutzer zum weiteren Halten des Gegenstands keine
Kraft mehr aufwenden muss und diesen bequem be-
wegen kann. Eine derartige Verriegelung kann bei-
spielsweise mittels einer an einer Handhabe ange-
ordneten Raste erfolgen, mit der ein Handgriff, mit
dem über eine Zugstange das mindestens eine be-
wegbare Werkzeugelement betätigt werden kann, in
einer Halteposition verriegelt werden kann. Auf diese
Weise kann zwar ein sicheres und festes Halten des
Gegenstands ermöglicht werden, ohne dass hierfür
eine fortgesetzte Kraftaufwendung durch den Benut-
zer erforderlich ist. Allerdings steht dabei die Zugs-
tange unter Spannung, was im Hinblick auf die Hand-
habung und die Haltbarkeit des Instruments nachtei-
lig ist. Ferner steht in dem Fall, dass das Werkzeug
um eine Längsachse drehbar gelagert ist, im verrie-
gelten Zustand das Drehlager des Werkzeugs unter
Spannung und kann nur mit erheblichem Kraftauf-
wand rotiert werden. Die hohe Belastung bei Rotation
kann auch zu einer Beschädigung des Instruments
führen.

[0003] Aus DE 10 2009 055 747 A1 ist eine chirur-
gische Zange bekannt, wobei eine Relativbewegung
der Maulteile des Zangenmauls über den Eingriff we-
nigstens eines Nockens am Zangenmaul oder an ei-
ner Betätigungsstange in einer schräg zur Verschie-
bungsrichtung der Betätigungsstange an dieser oder
am Zangenmaul angeordneten Nut gesteuert wird.
Die Nut ist wenigstens bereichsweise mit einem Nei-
gungswinkel ausgebildet, der kleiner ist als der Nei-
gungswinkel, bis zu dem Selbsthemmung in der Nut
besteht. Die Selbsthemmung sorgt dafür, dass nach
Festklemmen eines Gegenstands im Zangenmaul
durch Betätigen der Betätigungsstange die Klemm-

stellung aufrechterhalten bleibt, auch wenn die Betä-
tigungsstange losgelassen wird.

[0004] In EP 2 522 280 A1 ist ein medizinisches
Instrument offenbart, insbesondere ein chirurgischer
Nadelhalter, der zwei Maulteile umfasst, wobei min-
destens eines der Maulteile relativ zu dem anderen
zwischen einem Greifzustand zum Greifen des Ob-
jekts und einem Freigebezustand zum Freigeben des
Objekts schwenkbar ist. Das Instrument weist einen
Riegelmechanismus zum Blockieren des mindestens
einen schwenkbaren Maulteils im Greifzustand auf,
wobei ein Verbindungsstift, der das schwenkbare
Maulteil mit einem Riegelelement verbindet, in einer
länglichen Öffnung des Riegelelements aufgenom-
men ist. Die längliche Öffnung ist durch periodische
Vorsprünge in mehrere Abschnitte aufgeteilt, so dass
das schwenkbare Maulteil stufenweise aus einer sta-
bilen verriegelten Position in eine andere stabile ver-
riegelte Position schwenkbar ist.

[0005] Gemäß US 7,896,900 B2 ist bei einem me-
dizinischen Instrument, insbesondere einem chirur-
gischen Nadelhalter, ein Riegelmechanismus zum
Feststellen mindestens eines schwenkbaren Maul-
teils in einem Greifzustand zum Greifen eines Ob-
jekts vorgesehen, wobei der Riegelmechanismus ein
Riegelelement umfasst, das durch einen elastisch de-
formierbaren, etwa C-förmigen Hebel gebildet wird.
Durch axiale Bewegung eines Kraftübertragungsele-
ments wird der Hebel zum Einschnappen in einen
verriegelten stabilen Zustand veranlasst.

[0006] Bei den vorgenannten Lösungen erfolgt eine
Verriegelung bzw. Feststellung der Maulteile in ei-
ner Halteposition, wobei der Riegelmechanismus im
distalen Bereich des Instruments angeordnet ist. Es
hat sich jedoch gezeigt, dass dabei nicht immer ei-
ne ausreichende Haltekraft zum Halten insbesonde-
re einer chirurgischen Nadel erzielt werden kann und/
oder zum Verriegeln bzw. Entriegeln ein relativ hoher
Kraftaufwand notwendig ist.

[0007] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein medizinisches Instrument der genannten Art an-
zugeben, wobei die oben genannten Nachteile mög-
lichst vermieden werden.

[0008] Diese Aufgabe wird durch ein medizinisches
Instrument gemäß Anspruch 1 gelöst.

[0009] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0010] Ein erfindungsgemäßes medizinisches In-
strument ist insbesondere als chirurgisches, vorzugs-
weise als endoskopisches Instrument ausgebildet
und weist einen lang erstreckten Schaft auf, der zum
Einführen in einen körperinneren Hohlraum ausge-
bildet ist. Der Schaft ist vorzugsweise zumindest ab-
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schnittsweise starr, kann aber auch abschnittsweise
flexibel sein. Am distalen (d.h. benutzerfernen) End-
abschnitt des Schafts ist ein Werkzeug angeordnet,
das insbesondere zur Durchführung chirurgischer
Manipulationen bei einem endoskopischen Eingriff
dient. Das Werkzeug ist vorzugsweise am distalen
Ende des distalen Endabschnitts des Schafts ange-
ordnet und ist vorzugsweise derart ausgebildet, dass
es zumindest in einer geschlossenen Stellung an der
Spitze des Schafts mit diesem durch eine Körperöff-
nung in den körperinneren Hohlraum eingeführt wer-
den kann. Das Werkzeug umfasst zwei miteinander
zusammenwirkende Werkzeugelemente, die insbe-
sondere zum Greifen und Halten eines Gegenstands
ausgebildet und gegeneinander bewegbar sind. Das
medizinische Instrument kann beispielsweise als Na-
delhalter ausgebildet sein, wobei die Werkzeugele-
mente zum Greifen und Halten einer chirurgischen
Nadel angepasst sind.

[0011] Mindestens eines der beiden Werkzeugele-
mente, das im Folgenden als bewegliches Werkzeu-
gelement bezeichnet wird, ist relativ zu dem dista-
len Endabschnitt des Schafts zum Zusammenwirken
mit dem anderen Werkzeugelement beweglich an-
geordnet und mittels eines ersten Übertragungsele-
ments vom proximalen (d.h. benutzernahen) Ende
des Schafts her bewegbar. Das erste Übertragungs-
element kann beispielsweise als Zugstange oder
Schubstange ausgebildet sein und abschnittsweise
innerhalb oder an einer Außenseite des Schafts ver-
laufen. Zum Bewegen des mindestens einen bewegli-
chen Werkzeugelements ist das erste Übertragungs-
element im bzw. am Schaft längsverschiebbar gela-
gert. Um das mindestens eine bewegliche Werkzeu-
gelement zu betätigen, kann am proximalen Ende
des Schafts ein manuell betätigbarer Handgriff vorge-
sehen sein, der mit dem proximalen Ende des ersten
Übertragungselements gekoppelt ist. Es kann aber
auch eine motorische Betätigung des ersten Übertra-
gungselements vorgesehen sein.

[0012] Insbesondere kann das Werkzeug ein be-
wegliches und ein feststehendes Werkzeugelement
umfassen, wobei das bewegliche Werkzeugelement
zum Greifen und Halten des Gegenstands auf das
feststehende zu bewegbar ist und zum Freigeben des
Gegenstands von diesem wieder fort bewegbar ist.
Das bewegliche Werkzeugelement kann schwenkbar
an einem Hauptteil des Werkzeugs gelagert sein und
beispielsweise als Maulteil ausgebildet sein, das ge-
genüber einem feststehenden, starr mit dem Haupt-
teil verbundenen Maulteil schwenkbar ist. Das Werk-
zeug kann aber auch beispielsweise zwei gegenein-
ander bewegliche Werkzeugelemente umfassen, et-
wa zwei schwenkbar am Hauptteil des Werkzeugs
gelagerte Maulteile, die zum Greifen und Halten des
Gegenstands aufeinander zu geschwenkt und zum
Freigeben des Gegenstandes voneinander fort ge-
schwenkt werden können. Sofern zwei schwenkbare

Maulteile vorgesehen sind, können diese beispiels-
weise auf einer gemeinsamen Achse schwenkbar
gelagert sein. Das erste Übertragungselement kann
in an sich bekannter Weise mit dem schwenkbaren
Maulteil bzw. mit den schwenkbaren Maulteilen ge-
koppelt sein, so dass durch eine Längsverschiebung
des ersten Übertragungselements eine Schwenkbe-
wegung des Maulteils bzw. der Maulteile bewirkt wer-
den kann.

[0013] Erfindungsgemäß weist ein distaler Endab-
schnitt des ersten Übertragungselements eine zu ei-
ner Verschieberichtung des distalen Endabschnitts
des ersten Übertragungselements geneigte Fläche
auf. Die Verschieberichtung ist insbesondere par-
allel oder näherungsweise parallel zu einer Längs-
achse des distalen Endabschnitts des Schafts. Wei-
ter weist der distale Endabschnitt des Schafts oder
ein mit diesem verschiebefest verbundenes Element
eine ebenfalls zur Verschieberichtung des distalen
Endabschnitts des ersten Übertragungselements ge-
neigte Gegenfläche auf. Die Gegenfläche kann bei-
spielsweise an einem Außenrohr des distalen End-
abschnitts des Schafts oder an einem Element des
distalen Endabschnitts des Schafts angeordnet sein,
das gegenüber dem Außenrohr axial nicht verschieb-
bar ist; das genannte Element kann beispielsweise
fest mit dem Hauptteil des Werkzeugs verbunden
sein. Die Fläche und die Gegenfläche, die im Folgen-
den auch als geneigte oder schräge Flächen bezeich-
net werden, steigen insbesondere beide in proximaler
oder beide in distaler Richtung an, wobei die Neigung
bzw. Steigung der geneigten Flächen jeweils paral-
lel zur Verschieberichtung betrachtet wird, beispiels-
weise entlang der Längsachse des distalen Endab-
schnitts des Schafts. Die Gegenfläche bildet mit der
geneigten Fläche des distalen Endabschnitts des ers-
ten Übertragungselements in Abhängigkeit von einer
Verschiebeposition des distalen Endabschnitts des
ersten Übertragungselements relativ zum distalen
Endabschnitt des Schafts einen Zwischenraum aus.
Insbesondere können die geneigte Fläche des dista-
len Endabschnitts des ersten Übertragungselements
und die Gegenfläche zumindest in einer Verschiebe-
position oder in einem Teilbereich eines Verschiebe-
wegs des distalen Endabschnitts des ersten Über-
tragungselements einander gegenüberliegend ange-
ordnet sein. Dabei können eine oder mehrere schrä-
ge Flächen und/oder Gegenflächen vorgesehen sein,
die einander derart zugeordnet sein können, dass ein
oder mehrere Zwischenräume gebildet werden.

[0014] Das erfindungsgemäße medizinische Instru-
ment umfasst weiterhin mindestens ein Verriege-
lungselement, das derart in den Zwischenraum hin-
ein bewegbar ist, dass eine Längsverschiebung des
distalen Endabschnitts des ersten Übertragungsele-
ments relativ zum distalen Endabschnitt des Schafts
blockiert und dadurch das mindestens eine bewegli-
che Werkzeugelement verriegelt werden kann. Zum
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Lösen der Blockierung bzw. zur Entriegelung ist das
mindestens eine Verriegelungselement aus dem Zwi-
schenraum wieder heraus bewegbar. Dabei muss
das Verriegelungselement nicht vollständig in den
Zwischenraum eingebracht und auch aus diesem
nicht vollständig entfernt werden, sondern eine in den
Zwischenraum hinein gerichtete Bewegung bzw. ei-
ne aus diesem heraus gerichtete Bewegung kann
zum Blockieren bzw. zum Lösen der Blockierung
ausreichen. Das mindestens eine Verriegelungsele-
ment ist insbesondere so weit in den Zwischenraum
hinein bewegbar, dass es durch Kontakt mit der
schrägen Fläche und der Gegenfläche eine Bewe-
gung des ersten Übertragungselements relativ zum
distalen Endabschnitt des Schafts zumindest in ei-
ner Bewegungsrichtung blockiert und dabei vorzugs-
weise durch Reibschluss in dem Zwischenraum ge-
halten wird. Entsprechend ist das mindestens eine
Verriegelungselement so weit in umgekehrter Rich-
tung bewegbar, dass der Reibschluss mit mindes-
tens einer der den Zwischenraum bildenden schrä-
gen Flächen aufgehoben wird und der distale End-
abschnitt des ersten Übertragungselements relativ
zum distalen Endabschnitt des Schafts wieder be-
weglich wird. Die entsprechende Bewegung des min-
destens einen Verriegelungselements kann mittels
eines zweiten Übertragungselements vom proxima-
len Ende des Schafts her steuerbar sein. Das zwei-
te Übertragungselement kann insbesondere in einer
Längsrichtung des Schafts verschiebbar sein und im
Wesentlichen parallel zum ersten Übertragungsele-
ment geführt sein, etwa abschnittsweise an einer Au-
ßenseite des Schafts oder innerhalb des Schafts, und
zumindest abschnittsweise als Zug- oder Schubstan-
ge ausgebildet sein. Es können mehrere Verriege-
lungselemente vorgesehen sein, die in der beschrie-
benen Weise in einen oder mehrere Zwischenräume
hinein- und daraus heraus bewegbar sind.

[0015] Dadurch, dass der distale Endabschnitt des
ersten Übertragungselements und der distale Endab-
schnitt des Schafts schräge Flächen aufweisen, die
zumindest in einer Verschiebeposition des distalen
Endabschnitts des ersten Übertragungselements ein-
ander gegenüberliegen, wird ein Zwischenraum ge-
bildet, dessen Breite sich bei einer Längsverschie-
bung des ersten Übertragungselements relativ zum
distalen Endabschnitt des Schafts verändert. Der
Zwischenraum wird erfindungsgemäß genutzt, um
durch Einbringen eines Verriegelungselements das
erste Übertragungselement relativ zum distalen End-
abschnitt des Schafts zu blockieren und damit das
mindestens eine bewegliche Werkzeugelement in ei-
ner Halteposition zu arretieren, in der ein Gegenstand
zwischen den Werkzeugelementen gehalten werden
kann. Hierdurch kann auf einfache und sichere Wei-
se eine Verriegelung des Werkzeugs ermöglicht wer-
den, wodurch ein Gegenstand wie etwa eine chirurgi-
sche Nadel sicher zwischen den beiden Werkzeuge-
lementen gehalten werden kann, ohne dass eine wei-

tere Kraftausübung des Benutzers notwendig ist. Fer-
ner kann hierdurch eine einfache und sichere Entrie-
gelung zum Freigeben des gehaltenen Gegenstands
ermöglicht werden, wobei zum Entriegeln vom Benut-
zer nur eine relativ geringe Kraft aufgebracht werden
muss.

[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist die schräge Fläche des distalen
Endabschnitts des ersten Übertragungselements auf
einer Außenseite des distalen Endabschnitts des ers-
ten Übertragungselements angeordnet, und die Ge-
genfläche ist auf einer Innenseite eines rohrförmigen
Elements angeordnet. Das rohrförmige Element kann
beispielsweise ein Außenrohr des distalen Endab-
schnitts des Schafts sein, oder das rohrförmige Ele-
ment kann das mit dem distalen Endabschnitt des
Schafts verschiebefest verbundene Element sein.
Insbesondere kann die Gegenfläche auf einer Innen-
seite eines rohr- oder hülsenförmigen Elements an-
geordnet sein, das drehbar, jedoch axial fixiert in
das Außenrohr eingesetzt ist; das Element kann bei-
spielsweise fest mit dem Hauptteil des Werkzeugs
verbunden sein. Hierdurch wird eine einfach aufge-
baute und besonders stabile und belastbare Anord-
nung geschaffen.

[0017] Vorzugsweise ist das Werkzeug derart aus-
gebildet, dass durch eine Verschiebung des ersten
Übertragungselements in der proximalen Richtung
die beiden Werkzeugelemente zum Greifen eines
Gegenstands geschlossen werden können und so-
mit der Gegenstand durch eine innerhalb des ersten
Übertragungselements wirkende Zugspannung ge-
halten werden kann. Die schräge Fläche und die Ge-
genfläche sind dabei beide in proximaler Richtung
radial ansteigend ausgebildet, d.h. in einem axia-
len Schnitt gesehen beispielsweise mit in proximaler
Richtung zunehmendem radialen Abstand von einer
Längsachse des distalen Endabschnitts des ersten
Übertragungselements. Bei dieser Ausführungsform
kann das mindestens eine bewegliche Werkzeugele-
ment zum festen Halten des Gegenstands durch Er-
zeugen einer Zugspannung im ersten Übertragungs-
element mit einer Haltekraft beaufschlagt werden,
das bewegliche Werkzeugelement durch Bewegen
des mindestens einen Verriegelungselements in die-
ser Halteposition verriegelt werden und die Halte-
kraft durch die Zugspannung zwischen dem distalen
Endabschnitt des ersten Übertragungselements und
dem beweglichen Werkzeugelement aufrecht erhal-
ten werden. Dies ermöglicht die Ausübung einer be-
sonders hohen Haltekraft und somit ein besonders
festes und sicheres Halten des gegriffenen Gegen-
stands.

[0018] Alternativ kann es beispielsweise vorgese-
hen sein, dass die Werkzeugelemente durch eine
Verschiebung des ersten Übertragungselements in
distaler Richtung geschlossen werden können, wo-
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bei beide schrägen Flächen in distaler Richtung radi-
al ansteigend ausgebildet sind. Hierbei kann die Hal-
tekraft durch eine Schubspannung zwischen dem be-
weglichen Werkzeugelement und dem distalen End-
abschnitt des ersten Übertragungselements aufrecht
erhalten werden.

[0019] In besonders bevorzugter Weise bilden die
beiden die Fläche und die Gegenfläche einen in ei-
nem axialen Schnitt gesehen keilförmigen Zwischen-
raum aus. In dem Fall, dass die Werkzeugelemen-
te durch Verschiebung des ersten Übertragungsele-
ments in proximaler Richtung schließbar sind und die
beiden schrägen Flächen in proximaler Richtung ra-
dial ansteigen, ist der keilförmige Zwischenraum vor-
zugsweise nach distal spitz zulaufend und nach proxi-
mal geöffnet. Dadurch, dass der Zwischenraum keil-
förmig ausgebildet ist, wird es ermöglicht, den dista-
len Endabschnitt des ersten Übertragungselements
in einer Mehrzahl von Verschiebepositionen zu blo-
ckieren und damit das mindestens eine bewegliche
Maulteil in einer Mehrzahl von Positionen zu verrie-
geln. Hierdurch wird ein Halten von unterschiedlich
groß dimensionierten Gegenständen, beispielswei-
se von chirurgischen Nadeln mit unterschiedlichen
Durchmessern, sowie ein Ausgleich von Toleranzen
ermöglicht. Ferner kann auf diese Weise ein Hinein-
und Herausbewegen des mindestens einen Verriege-
lungselements in den bzw. aus dem Zwischenraum
mit nur einem geringen Kraftaufwand und damit ein
besonders einfaches Ver- und Entriegeln ermöglicht
werden.

[0020] Vorzugsweise sind die schräge Fläche des
distalen Endabschnitts des ersten Übertragungsele-
ments und die Gegenfläche mit solchen Neigungs-
winkeln zur Verschieberichtung geneigt, dass die
Verschiebung des ersten Übertragungselements bei
in den Zwischenraum eingeführtem Verriegelungs-
element selbsthemmend blockiert werden kann. Die
schräge Fläche des distalen Endabschnitts des ers-
ten Übertragungselements bildet beispielsweise ei-
nen Winkel im Bereich von beispielsweise etwa 5º
bis 6º mit der Verschieberichtung des distalen End-
abschnitts des ersten Übertragungselements, die zu-
mindest näherungsweise parallel zur Längsachse
des distalen Endabschnitts des Schafts verläuft, und
die an dem distalen Endabschnitt des Schafts vor-
gesehene Gegenfläche bildet einen Winkel von bei-
spielsweise etwa 10º bis 12º zur Verschieberich-
tung. Hierdurch wird eine selbsthemmende Blockie-
rung der Bewegung des ersten Übertragungsele-
ments relativ zum distalen Endabschnitt des Schafts
ermöglicht und insbesondere eine Verriegelung des
mindestens einen beweglichen Werkzeugelements in
beiden Richtungen, also sowohl gegen ein Öffnen als
auch gegen ein weiteres Schließen der Werkzeuge-
lemente.

[0021] In bevorzugter Weise ist das mindestens ei-
ne Verriegelungselement in einem axialen Schnitt ge-
sehen näherungsweise keilförmig ausgebildet. Insbe-
sondere ist das Verriegelungselement in dem Fall,
dass die beiden schrägen Flächen in proximaler Rich-
tung radial ansteigen, nach distal spitz zulaufend keil-
förmig ausgebildet. Hierdurch kann ebenfalls ein Hal-
ten von unterschiedlich großen Gegenständen und
ein Ausgleich von Toleranzen sowie ein besonders
leichtes Einführen und Herausziehen des Verriege-
lungselements in den bzw. aus dem Zwischenraum
ermöglicht werden.

[0022] In besonders bevorzugter Weise sind sowohl
der Zwischenraum als auch das Verriegelungsele-
ment in einem axialen Schnitt keilförmig ausgebil-
det, wobei die Keilwinkel des Verriegelungselements
und des Zwischenraums im Wesentlichen gleich
sind. Hierdurch kann eine größere Sicherheit bei
der selbsthemmenden Blockierung erreichbar sein
und zugleich eine Verriegelung in einem größeren
Bereich der Längsverschiebung des ersten Übertra-
gungselements und daher in einem größeren Bereich
von Positionen des mindestens einen beweglichen
Werkzeugelements bzw. Öffnungsweiten des Werk-
zeugs erreichbar sein. Hierdurch kann ein beson-
ders sicheres Halten beispielsweise von Nadeln un-
terschiedlicher Durchmesser sowie ein verbesserter
Ausgleich von Toleranzen ermöglicht werden.

[0023] Weiterhin ist es bevorzugt, dass das min-
destens eine Verriegelungselement radial beweglich
mit einem distalen Endabschnitt des zweiten Über-
tragungselements verbunden ist. Der distale Endab-
schnitt des zweiten Übertragungselements ist insbe-
sondere als Verriegelungsschlitten ausgebildet, der
parallel zur Verschieberichtung des distalen Endab-
schnitts des ersten Übertragungselements und damit
zumindest näherungsweise parallel zur Längsachse
des distalen Endabschnitts des Schafts verschieb-
bar ist. Das Verriegelungselement kann beispielswei-
se in radialer Richtung verschiebbar oder um eine
Querachse schwenkbar mit dem Verriegelungsschlit-
ten verbunden sein. Hierdurch wird eine einfache An-
passung des Verriegelungselements an unterschied-
liche Verriegelungspositionen und damit auf einfache
und sichere Weise eine Verriegelung des mindes-
tens einen beweglichen Werkzeugelements in unter-
schiedlichen Stellungen ermöglicht.

[0024] Vorzugsweise trägt das mindestens eine Ver-
riegelungselement proximalseitig zwei einander ge-
genüberliegende, quer zur Längsrichtung des dista-
len Endabschnitts des Schafts bzw. quer zur Ver-
schieberichtung des Verriegelungsschlittens gerich-
tete Nasen, mit denen es am Verriegelungsschlit-
ten angehängt bzw. in entsprechende Ausnehmun-
gen des Verriegelungsschlittens eingehängt ist. Hier-
durch wird in besonders einfacher Weise eine radiale
Beweglichkeit des mindestens einen Verriegelungs-
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elements zur Anpassung an unterschiedliche Verrie-
gelungspositionen ermöglicht.

[0025] In vorteilhafter Weise ist das mindestens eine
Verriegelungselement im distalen Endabschnitt des
Schafts in einer Nut geführt, deren Boden die Gegen-
fläche bildet. Insbesondere kann der distale Endab-
schnitt des Schafts rohrförmig ausgebildet sein, wo-
bei an einer Innenseite des Rohrs oder an einer In-
nenseite eines in das Rohr eingesetzten rohr- oder
hülsenförmigen Elements die Nut ausgebildet ist, die
in der Verschieberichtung bzw. in Längsrichtung des
distalen Endabschnitts des Schafts verläuft, deren
Boden jedoch schräg zu dieser Richtung geneigt ist.
Hierdurch wird auf besonders einfache und stabile
Weise eine Verriegelung des mindestens einen be-
weglichen Werkzeugelements ermöglicht.

[0026] Vorzugsweise sind im distalen Endabschnitt
des Schafts zwei Verriegelungselemente vorgese-
hen, die zur Verriegelung bzw. Entriegelung des min-
destens einen beweglichen Werkzeugelements ge-
meinsam bewegbar sind, insbesondere mittels des
zweiten Übertragungselements gemeinsam beweg-
bar sind, und in einen oder zwei entsprechende Zwi-
schenräume hinein und daraus heraus bewegt wer-
den können. Hierdurch wird auf einfache Weise eine
besonders sichere Verriegelung ermöglicht.

[0027] Die schräge Fläche und/oder die Gegenflä-
che können näherungsweise bzw. abschnittsweise
eben oder konisch oder auch in einem axialen Schnitt
ballig oder hohl ausgebildet sein. Gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform sind sowohl die schräge
Fläche des distalen Endabschnitts des ersten Über-
tragungselements als auch die dieser zugeordnete
Gegenfläche des distalen Endabschnitts des Schafts
näherungsweise konisch ausgebildet, wobei die je-
weilige Achse des Konus zumindest näherungsweise
parallel zur Verschieberichtung des distalen Endab-
schnitts des ersten Übertragungselements bzw. zur
Längsachse des distalen Endabschnitts des Schafts
gerichtet ist. In diesem Fall können zwei Verriege-
lungselemente vorgesehen sein, die etwa symme-
trisch auf bezüglich der Längsachse einander gegen-
überliegenden Seiten angeordnet sein können.

[0028] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung weist der distale Endab-
schnitt des ersten Übertragungselements zwei ein-
ander axial gegenüberliegende, jeweils näherungs-
weise ebene schräge Flächen auf, und der distale
Endabschnitt des Schafts weist zwei entsprechen-
de, an einander gegenüberliegenden Seiten ange-
ordnete näherungsweise ebene Gegenflächen auf. In
diesem Fall sind zwei axial einander gegenüberlie-
gend angeordnete Verriegelungselemente vorgese-
hen, die zum Verriegeln bzw. Entriegeln in die beiden,
durch die jeweiligen einander gegenüber liegenden
geneigten Flächen gebildeten Zwischenräume hinein

bzw. aus diesen wieder herausbewegt werden kön-
nen.

[0029] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung ist das Werkzeug rela-
tiv zum distalen Endabschnitt des Schafts um eine
Drehachse drehbar, die mit der Längsachse des dis-
talen Endabschnitts des Schafts zusammenfällt oder
zu dieser parallel ist. Dabei kann das Werkzeug bei-
spielsweise gegenüber einem Außenrohr des dista-
len Endabschnitts des Schafts drehbar sein. Weiter
ist bei dieser Ausführungsform der distale Endab-
schnitt des ersten Übertragungselements ebenfalls
um die Drehachse oder eine zu dieser parallele Ach-
se relativ zu einem proximalen Abschnitt des ers-
ten Übertragungselements drehbar ausgebildet. Der
distale Endabschnitt des Schafts kann hierfür distal-
seitig ein entsprechendes Drehlager aufweisen, und
der distale Endabschnitt des ersten Übertragungsele-
ments kann proximalseitig ein Drehlager aufweisen.
Weiter kann ein distaler Endabschnitt des zweiten
Übertragungselements als längsverschiebbarer Ver-
riegelungsschlitten ausgebildet sein, der über ein re-
lativ zum Verriegelungsschlitten um die Drehachse
oder eine zu dieser parallele Achse drehbares Zwi-
schenstück mit einem proximalen Abschnitt des zwei-
ten Übertragungselements verbunden ist. Die Dre-
hung des Werkzeugs zusammen mit dem distalen
Endabschnitt des ersten Übertragungselements re-
lativ zu den übrigen Abschnitten des Schafts bzw.
des ersten Übertragungselements kann beispielswei-
se durch eine drehbare Welle gesteuert werden, die
sich innerhalb des Schafts erstreckt und die drehfest
mit einem Hauptteil des Werkzeugs verbunden ist.
Dadurch, dass das Werkzeug um eine zur Längsach-
se des distalen Endabschnitts des Schafts paralle-
le Drehachse drehbar ist, kann die Verwendbarkeit
des medizinischen Instruments für eine Vielzahl von
Situationen verbessert werden. Insbesondere kann
es dadurch erreicht werden, dass die Werkzeugele-
mente sowie ein gegebenenfalls von diesen gehalte-
ner Gegenstand in eine gewünschte Richtung orien-
tiert werden können, ohne den proximalen Abschnitt
des Schafts drehen zu müssen. Hierbei kann es da-
durch, dass eine Verriegelung des mindestens einen
beweglichen Werkzeugelements in einer Haltepositi-
on zum Halten des Gegenstands innerhalb des dis-
talen Endabschnitts des Schafts erfolgt, ermöglicht
werden, die Drehlager des Werkzeugs und des dista-
len Endabschnitts des ersten Übertragungselements
von der Haltekraft zu entlasten. Hierdurch kann für
einen Benutzer die Ausführung der Drehung erleich-
tert werden sowie ein übermäßiger Verschleiß des In-
struments vermieden werden.

[0030] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist der distale Endabschnitt des Schafts
relativ zu einem proximalen Abschnitt des Schafts
um eine quer zur Längsachse des Schafts ge-
richtete Querachse schwenkbar. Die Schwenkbewe-
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gung kann beispielsweise durch ein drittes Über-
tragungselement, das in oder am proximalen Ab-
schnitt des Schafts verläuft, vom proximalen Ende
des Schafts her gesteuert werden. In besonderes be-
vorzugter Weise ist sowohl der distale Endabschnitt
des Schafts um die Querachse relativ zum proxi-
malen Abschnitt des Schafts schwenkbar als auch
das Werkzeug um eine parallel zur Längsachse des
distalen Endabschnitts des Schafts gerichtete Dreh-
achse drehbar. In diesem Fall kann es vorgese-
hen sein, dass die drehbare Welle, die zur Übertra-
gung der Drehbewegung des Werkzeugs dient, im
Bereich eines zum Abwinkeln des distalen Endab-
schnitts des Schafts dienenden Schwenkgelenks un-
terbrochen ist und die Übertragung einer Drehung
beispielsweise mittels einer Verzahnung erfolgt, über
die ein proximaler Abschnitt der Welle mit einem
distalen Abschnitt zur Übertragung der Drehung zu-
sammenwirkt. Weiter kann es vorgesehen sein, dass
der distale Endabschnitt des ersten Übertragungsele-
ments über ein relativ zu diesem drehbar gelager-
tes Zwischenstück sowie im Bereich des Schwenk-
gelenks des distalen Endabschnitts des Schafts über
einen Verbindungshebel mit einem proximalen Ab-
schnitt des ersten Übertragungselements verbunden
ist. In entsprechender Weise kann der distale End-
abschnitt des zweiten Übertragungselements über
ein drehbares Zwischenstück und im Bereich des
Schwenkgelenks über einen Verbindungshebel mit
einem proximalen Abschnitt des zweiten Übertra-
gungselements verbunden sein. Die Verbindungs-
hebel können insbesondere in einem radialen Au-
ßenbereich des Schafts angeordnet sein. Die dreh-
bare Welle zur Steuerung der Drehbewegung des
Werkzeugs verläuft vorzugsweise im Inneren des
Schafts, insbesondere näherungsweise koaxial mit
einer jeweiligen Längsachse sowohl des proximalen
Abschnitts des Schafts als auch des distalen Endab-
schnitts. Das Schwenkgelenk zum Schwenken des
distalen Endabschnitts des Schafts, einschließlich
der drehbaren Welle und des ersten Übertragungs-
elements im Bereich des Schwenkgelenks, kann wie
in den nicht vorveröffentlichten Patentanmeldungen
DE 102015015664.0 und DE 102015015655.1 be-
schrieben ausgebildet sein, welche diesbezüglich
durch Bezugnahme in die vorliegende Anmeldung
aufgenommen werden. Auf diese Weise wird ein be-
sonders vielseitig verwendbares medizinisches In-
strument geschaffen, bei dem das mindestens eine
bewegliche Maulteil insbesondere einer Halteposition
zum Festhalten eines gegriffenen Gegenstands ohne
wesentliche Belastung der Drehlager und der proxi-
malen Abschnitte des ersten und des zweiten Über-
tragungselements arretiert werden kann.

[0031] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung ist das mindestens ei-
ne Verriegelungselement in eine Verriegelungspositi-
on durch Federkraft vorgespannt. Dies bedeutet bei-
spielsweise in dem Fall, dass der Zwischenraum zwi-

schen den einander zugeordneten schrägen Flächen
in distaler Richtung keilförmig zuläuft, dass das Ver-
riegelungselement in distaler Richtung federbelastet
ist. Hierdurch kann es erreicht werden, dass das Ver-
riegelungselement dann, wenn über das zweite Über-
tragungselement keine axiale Kraft ausgeübt wird,
in die Verriegelungsposition gedrückt wird und somit
das mindestens eine bewegliche Werkzeugelement
verriegelt wird. Zum Entriegeln wird das mindes-
tens eine Verriegelungselement mittels des zweiten
Übertragungselements gegen die Federkraft bewegt,
insbesondere aus dem keilförmig zulaufenden Zwi-
schenraum so weit herausgezogen, dass der Kontakt
mit mindestens einer der schrägen Flächen aufgeho-
ben wird. Hierdurch kann die Sicherheit bei der Be-
nutzung des medizinischen Instruments erhöht wer-
den, da ein unbeabsichtigtes Freigeben der Bewe-
gung des mindestens einen beweglichen Werkzeu-
gelements mit größerer Sicherheit vermieden werden
kann.

[0032] Vorzugsweise ist eine Steuerfeder, mit der
das mindestens eine Verriegelungselement federbe-
lastet ist, in einer Handhabe des medizinischen In-
struments angeordnet. Hierdurch wird die Reinigung
und Sterilisation des medizinischen Instruments er-
leichtert, da die Handhabe in der Regel nicht in direk-
tem Kontakt mit Körperflüssigkeiten steht. Die von der
Steuerfeder ausgeübte und über das zweite Über-
tragungselement übertragene Kraft ist relativ gering,
so dass die Übertragung dieser Kraft über das zwei-
te Übertragungselement nicht zu einer wesentlichen
Belastung der Drehlager führt.

[0033] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0034] Weitere Aspekte der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung eines bevor-
zugten Ausführungsbeispiels und der beigefügten
Zeichnung. Es zeigen:

[0035] Fig. 1a und Fig. 1b den distalen Endbereich
eines medizinischen Instruments gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der Erfindung mit geöffneten Maul-
teilen in einer teilweise transparenten Seitenansicht
(Fig. 1a) und einer axialen Schnittansicht (Fig. 1b);

[0036] Fig. 2a und Fig. 2b den distalen Endbereich
des medizinischen Instruments gemäß Fig. 1a und
Fig. 1b in entsprechenden Ansichten, jedoch mit ge-
schlossenen Maulteilen;

[0037] Fig. 3 eine Zughülse, eine Führungshülse
und ein Verriegelungselement des medizinischen In-
struments gemäß Fig. 1a und Fig. 1b;
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[0038] Fig. 4 das medizinische Instrument gemäß
Fig. 1a und Fig. 1b in einer Gesamtansicht.

[0039] In Fig. 1a ist ein Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen medizinischen Instruments in ei-
ner teilweise aufgeschnittenen Ansicht gezeigt, wo-
bei nur ein distaler Endbereich dargestellt ist. Das
medizinische Instrument 1 umfasst einen langer-
streckten, zur Einführung in eine Körperhöhle eines
menschlichen oder tierischen Körpers geeigneten
Schaft 2, der einen distalen Endabschnitt 3 sowie ei-
nen proximalen Abschnitt 4 umfasst, wobei von dem
proximalen Abschnitt 4 des Schafts in Fig. 1a nur das
distale Ende gezeigt ist. Weiter umfasst das medizi-
nische Instrument 1 ein Werkzeug 5, das am distalen
Ende des distalen Endabschnitts 3 des Schafts 2 an-
geordnet ist. Das Werkzeug 5 umfasst zwei Maulteile
6, 7, wovon ein erstes Maulteil 6 schwenkbar an ei-
nem Hauptteil 8 des Werkzeugs 5 gelagert ist und ein
zweites Maulteil 7 starr mit dem Hauptteil 8 verbun-
den ist. Die Maulteile 6, 7 sind im dargestellten Aus-
führungsbeispiel zum Greifen und Halten einer chirur-
gischen Nadel ausgebildet. Auf den Innenseiten der
Maulteile 6, 7 können zum sicheren Halten einer chir-
urgischen Nadel beispielsweise parallele Rillen an-
geordnet sein. Die Schwenkachse 9 des schwenkba-
ren Maulteils 6 verläuft quer zu einer Längsachse des
distalen Endabschnitts 3 des Schafts 2. Das Haupt-
teil 8 ist mit einem Drehlager 10 relativ zu einem Au-
ßenrohr 11 des distalen Endabschnitts 3 des Schafts
2 um die Längsachse des distalen Endabschnitts 3
drehbar gelagert. Das Außenrohr 11 ist proximalseitig
fest mit einem Gelenkteil 12 verbunden, das um eine
Querachse schwenkbar am distalen Endbereich ei-
nes Außenrohrs 13 des proximalen Abschnitts 4 des
Schafts 2 gelagert ist. In Fig. 1a steht die Schwen-
kachse, um die der distale Endabschnitt 3 gegenüber
dem proximalen Abschnitt 4 des Schafts 2 schwenk-
bar ist, senkrecht auf der Zeichenebene.

[0040] Fig. 1b zeigt den distalen Endbereich des
medizinischen Instruments 1 in einem axialen Längs-
schnitt, wobei die Schnittebene in Fig. 1a senkrecht
zur Zeichenebene steht. Wie in Fig. 1b gezeigt, ist
das Hauptteil 8 mit einem Stift 14 drehfest mit einem
distalen Endabschnitt 15 einer drehbaren Welle ver-
bunden. An seinem proximalen Ende ist der distale
Endabschnitt 15 der drehbaren Welle über eine Ver-
zahnung 16 mit einem proximalen Abschnitt 17 der
drehbaren Welle verbunden, der sich innerhalb des
proximalen Abschnitts 4 des Schafts 2 erstreckt und
über den eine Drehung des Hauptteils 8 und damit
der Maulteile 6, 7 um die Längsachse des distalen
Endabschnitts 3 des Schafts 2 bewirkt werden kann.

[0041] Innerhalb des Außenrohrs 11 des distalen
Endabschnitts 3 des Schafts 2 ist eine Führungshülse
20 angeordnet, die fest mit dem Hauptteil 8 verbun-
den ist und deren Funktion unten näher beschrieben
wird. Innerhalb der Führungshülse 20 ist in Längs-

richtung verschiebbar, jedoch gegenüber dem Haupt-
teil 8 und gegenüber der Führungshülse 20 drehfest,
eine Zughülse 21 gelagert, die den distalen Endab-
schnitt 15 der drehbaren Welle aufnimmt und auf die-
sem gleitet. Die Zughülse 21 ist distalseitig so mit
dem schwenkbaren Maulteil 6 gekoppelt, dass eine
axiale Verschiebung der Zughülse 21 in distaler Rich-
tung ein Öffnen des Maulteils 6 und eine axiale Ver-
schiebung in proximaler Richtung ein Schließen des
Maulteils 6 bewirkt. Proximalseitig ist die Zughülse 21
über ein Drehlager 22 mit einem ebenfalls axial ver-
schiebbaren Zwischenstück 23 verbunden, das wie-
derum über einen Verbindungshebel 24 mit einer am
bzw. im proximalen Abschnitt 4 des Schafts 2 ver-
laufenden Zugstange verbunden ist (s. Fig. 1a). Die
Zugstange, der Verbindungshebel 24, das Zwischen-
stück 23, das Drehgelenk 22 und die Zughülse 21 bil-
den ein erstes Übertragungselement, durch dessen
axiale Verschiebung die Bewegung des beweglichen
Maulteils 6 zum Öffnen und Schließen des durch die
Maulteile 6, 7 gebildeten Zangenmauls vom proxima-
len Ende des Schafts 2 her gesteuert werden kann.

[0042] In der Führungshülse 20 sind zwei symme-
trisch zur Längsachse angeordnete Verriegelungs-
elemente 25, 25‘ längs verschiebbar geführt. Die Ver-
riegelungselemente 25, 25‘ sind mit einem ringförmi-
gen, längsverschiebbar auf der Zughülse 21 gelager-
ten Verriegelungsschlitten 27 verbunden. Der Verrie-
gelungsschlitten 27 ist über ein Drehlager 28 dreh-
bar mit einem Zwischenstück 29 verbunden, das über
einen Verbindungshebel 30 mit einer Schubstange,
die am bzw. im proximalen Abschnitt 4 des Schafts 2
verläuft, verbunden ist (s. Fig. 1a). Diese Schubstan-
ge stellt zusammen mit dem Verbindungshebel 30,
dem Zwischenstück 29, dem Drehlager 28 und dem
Verriegelungsschlitten 27 ein zweites Übertragungs-
element dar, durch das eine axiale Verschiebung der
Verriegelungselemente 25, 25‘ vom proximalen Ende
des Schafts 2 aus bewirkt werden kann.

[0043] Wie in Fig. 1b erkennbar ist, weist die Zug-
hülse 21 auf ihrer Außenseite zwei schräge Flächen
31, 31’ auf, die jeweils in proximaler Richtung radial
ansteigen, d.h. der Abstand von der Längsachse der
Zughülse 21 bzw. des distalen Endabschnitts 3 des
Schafts 2 nimmt in proximaler Richtung zu. Die Füh-
rungshülse 20 weist auf ihrer Innenseite zwei Gegen-
flächen 32, 32’ auf, die jeweils gegenüberliegend den
Flächen 31, 31’ angeordnet sind. Die Gegenflächen
32, 32‘ steigen ebenfalls in proximaler Richtung an.
Dabei ist der Neigungswinkel der Gegenflächen 32,
32’ zur Längsachse größer als der Neigungswinkel
der schrägen Flächen 31, 31’. In der in Fig. 1a und
Fig. 1b dargestellten Position der Zughülse 21, d.h.
bei geöffneten Maulteilen 6, 7, sind die schrägen Flä-
chen 31, 31’ und die Gegenflächen 32, 32‘ zueinan-
der in axialer Richtung versetzt, so dass die Verrie-
gelungselemente 25, 25‘ nicht zwischen die einander
zugeordneten schrägen Flächen geschoben werden
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können. Das bewegliche Maulteil 6 kann somit durch
Verschiebung des ersten Übertragungselements un-
gehindert geschwenkt werden.

[0044] In den Fig. 2a und Fig. 2b ist der distale Be-
reich des medizinischen Instruments 1 wie in den
Fig. 1a und Fig. 1b gezeigt, jedoch ist das Zangen-
maul in Fig. 2a und Fig. 2b geschlossen. In der in den
Fig. 2a und Fig. 2b gezeigten geschlossenen Positi-
on kann zwischen den Maulteilen 6, 7 beispielsweise
eine chirurgische Nadel gehalten werden (nicht dar-
gestellt). Wie insbesondere in Fig. 2b zu erkennen ist,
ist die Zughülse 21 gegenüber der Position bei geöff-
netem Maulteil 6 (s. Fig. 1a, Fig. 1b) in proximaler
Richtung verschoben. Hierfür ist die in bzw. am pro-
ximalen Abschnitt 4 des Schafts 2 verlaufende Zugs-
tange nach proximal gezogen worden, wodurch über
den Verbindungshebel 24, das Zwischenstück 23 und
das Drehlager 22 die Zughülse 21 verschoben wor-
den ist. Aufgrund der Verschiebung der Zughülse 21
sind die schrägen Flächen 31, 31’ nun jeweils der-
art gegenüberliegend zu den schrägen Gegenflächen
32, 32’ angeordnet, dass zwischen diesen ein grö-
ßerer Zwischenraum gebildet wird. Da der Neigungs-
winkel der Gegenflächen 32, 32’ größer ist als der der
schrägen Flächen 31, 31’, weist der Zwischenraum
in dem in Fig. 2b gezeigten axialen Längsschnitt ei-
ne keilförmige Gestalt auf. Die Zwischenräume sind
bei der in Fig. 2b gezeigten Position der Zughülse
21 breit genug, um jeweils ein Verriegelungselement
25, 25’ aufzunehmen. Wie im Vergleich mit Fig. 1b
zu erkennen ist, ist hierfür gemäß Fig. 2b der Ver-
riegelungsschlitten 27 in distaler Richtung verscho-
ben worden. Dies kann durch entsprechende Betä-
tigung der im bzw. am proximalen Abschnitt 4 des
Schafts 2 verlaufenden Schubstange bewirkt werden,
die über den Verbindungshebel 30, das Zwischen-
stück 29 und das Drehlager 28 eine entsprechen-
de axiale Verschiebung des Verriegelungsschlittens
27 steuert. Der Verriegelungsschlitten 27 verschiebt
wiederum die Verriegelungselemente 25, 25’ in dista-
ler Richtung. Die Kraft zum Verschieben der Schub-
stange nach distal und zum Bewegen der Verriege-
lungselemente 25, 25’ in die Zwischenräume wird da-
bei durch eine in einer Handhabe des Instruments (s.
Fig. 4) angeordnete Steuerfeder aufgebracht.

[0045] Die Verriegelungselemente 25, 25’ weisen
zumindest in ihrem distalen Bereich eine Keilform auf,
wobei der Keilwinkel etwa dem Öffnungswinkel des
zwischen den schrägen Flächen 31, 31’ und den je-
weiligen Gegenflächen 32, 32’ gebildeten Zwischen-
raums entspricht. Wie in Fig. 2b dargestellt ist, kön-
nen die Verriegelungselemente 25, 25’ so weit in dis-
taler Richtung verschoben werden, bis sie an der je-
weiligen schrägen Fläche 31, 31’ der Zughülse 21
und gleichzeitig an der jeweiligen Gegenfläche 32,
32’ der Führungshülse 20 anliegen; hierdurch ist ein
distaler Anschlag für die Bewegung der Verriege-
lungselemente 25, 25’ erreicht. Die Verriegelungs-

elemente 25, 25’ sind dabei derart beweglich mit
dem Verriegelungsschlitten 27 verbunden, dass sie
beim Einschieben in die Zwischenräume den schrä-
gen Flächen 31, 31’ und den Gegenflächen 32, 32’
bis zum beidseitigen Anliegen folgen können. In die-
sem Zustand ist eine axiale Verschiebung der Zug-
hülse 21 in distaler Richtung nicht mehr möglich, da
diese durch die Verriegelungselemente 25, 25’ blo-
ckiert wird. Die Neigungswinkel der schrägen Flä-
chen 31, 31’ und der Gegenflächen 32, 32’ sind der-
art gewählt, dass eine Selbsthemmung eintritt, wo-
bei auch eine Verschiebung der Zughülse 21 in pro-
ximaler Richtung verhindert wird. Die schrägen Flä-
chen 31, 31‘ sind hierfür um etwa 5º bis 6º gegen
die Verschieberichtung der Zughülse 21 geneigt, die
parallel zur Längsachse des distalen Endabschnitts 3
des Schafts 2 gerichtet ist, und die Gegenflächen 32,
32‘ sind um etwa 10º bis 12º gegen die Längsachse
geneigt. Das bewegliche Maulteil 6 ist somit selbst-
hemmend arretiert, und eine zwischen den Maulteilen
6, 7 gehaltene chirurgische Nadel wird fest gehalten,
ohne dass ein Benutzer hierfür weiterhin eine Kraft
ausüben muss. Die Verriegelungselemente 25, 25’,
ebenso wie die Zughülse 21 und die Führungshülse
20, sind beispielsweise aus Edelstahl hergestellt, wo-
bei die Verriegelungselemente 25, 25’ sowie die Flä-
chen 31, 31’ und die Gegenflächen 32, 32’ vorzugs-
weise gehärtet sind.

[0046] Zum Halten einer chirurgischen Nadel wird
diese zunächst durch Schließen des Maulteils 6 ge-
griffen. Dabei befinden sich die Verriegelungsele-
mente 25, 25’ außerhalb der Zwischenräume zwi-
schen den Flächen 31, 31’ der Zughülse 21 und den
Gegenflächen 32, 32’ der Führungshülse 20. Das
erste Übertragungselement wird zum Schließen des
Zangenmauls in proximaler Richtung gezogen, wäh-
rend das zweite Übertragungselement in seiner pro-
ximalen Endposition verbleibt (s. Fig. 1a und Fig. 1b).
Beim Schließen des Zangenmauls vergrößern sich
die zwischen den Flächen 31, 31’ und den Gegenflä-
chen 32, 32’ gebildeten Zwischenräume. Wenn die
Nadel zwischen den Maulteilen 6, 7 gegriffen worden
ist und sich die Maulteile 6, 7 somit in ihrer geschlos-
senen Stellung befinden, so wird über das erste Über-
tragungselement eine Haltekraft auf das bewegliche
Maulteil 6 ausgeübt, um die Nadel ausreichend fest
zu halten. Sodann werden mittels einer Verschiebung
des zweiten Übertragungselements in distaler Rich-
tung die Verriegelungselemente 25, 25’ in die zwi-
schen den Flächen 31, 31’ und den Gegenflächen 32,
32’ gebildeten Zwischenräume, die in dieser Positi-
on der Zughülse 21 ausreichend breit sind, bis zum
distalen Anschlag eingeschoben (s. Fig. 2a, Fig. 2b).
Wird nun das erste Übertragungselement proximal-
seitig losgelassen, so verklemmen sich die Verriege-
lungselemente 25, 25’ und blockieren eine Verschie-
bung der Zughülse 21 relativ zur Führungshülse 20.
Dadurch ist das bewegliche Maulteil 6 in seiner Posi-
tion verriegelt, wobei die Zughülse 21 weiterhin unter
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Spannung steht und die Haltekraft auf das Maulteil 6
ausübt.

[0047] Da das Drehlager 10 des Werkzeugs entlas-
tet ist, können die Maulteile durch Aufbringung einer
Torsionskraft über die drehbare Welle 15, 17 leicht
rotiert werden. Auch die Drehlager 22, 28 des ers-
ten bzw. zweiten Übertragungselements sind entlas-
tet und behindern die Drehung nicht. Ferner kann der
distale Endabschnitt 3 des Schafts 2 ungehindert ge-
genüber dem proximalen Abschnitt 4 des Schafts 2
geschwenkt werden.

[0048] Zum Lösen der Verriegelung wird die Zughül-
se 21 über das erste Übertragungselement wieder
mit Zugkraft beaufschlagt. Damit wird die Klemmkraft
von den Verriegelungselementen 25, 25‘ genommen,
die nun von der Handhabe aus gesteuert über das
zweite Übertragungselement aus den Zwischenräu-
men herausgezogen werden können. Die Zughülse
21 kann sich bei zurückgezogenen Verriegelungsele-
menten 25, 25‘ wieder frei bewegen, das Maulteil 6
kann mittels des ersten Übertragungselements geöff-
net werden, und die Nadel kann aus den Maulteilen
6, 7 gelöst werden.

[0049] In Fig. 3 sind nach Art einer Explosionszeich-
nung die Zughülse 21, die Führungshülse 20 und ein
Verriegelungselement 25 dargestellt. Wie in Fig. 3
gezeigt, ist die Zughülse 21 im Wesentlichen zy-
lindrisch ausgebildet und weist einen durchgehen-
den inneren Hohlraum 33 zum Aufnehmen des dis-
talen Endabschnitts 15 der drehbaren Welle auf (s.
Fig. 1b). Weiter weist die Zughülse 21 einen dista-
len Fortsatz 34 auf, der Stifte 35, 35‘ trägt, die in
Ausnehmungen eines gabelförmigen Fortsatzes des
schwenkbaren Maulteils 6 greifen, um durch Axialver-
schiebung der Zughülse 21 das Maulteil 6 zu schwen-
ken. Auf der Außenseite der Zughülse 21 sind auf ge-
genüber liegenden Seiten zwei ebene schräge Flä-
chen 31, 31‘ angeordnet.

[0050] Die Führungshülse 20 ist im Wesentlichen als
zylindrisches Rohr ausgebildet, das auf seiner Innen-
seite zwei einander gegenüberliegende Nuten 36, 36’
trägt, in denen die Verriegelungselemente 25, 25’ ge-
führt sind. Der jeweilige Boden der Nuten 36, 36’ bil-
det die schrägen Gegenflächen 32, 32’. Diese sind
im dargestellten Ausführungsbeispiel jeweils ebene
Flächen. In dem medizinischen Instrument 1 ist die
Zughülse 21 innerhalb der Führungshülse 20 längs-
verschiebbar aufgenommen, wobei die Zughülse 21
durch den Eingriff des Fortsatzes 34 in die Ausneh-
mung 37 der Führungshülse 20 mit dieser drehfest
verbunden ist und bei einer über den distalen Ab-
schnitt 15 der drehbaren Welle und den Stift 14 ver-
mittelten Drehung des Hauptteils 8 von diesem mit-
gedreht wird. Die schrägen Flächen 31, 31‘ auf der
Außenseite der Zughülse 21 sind gegenüber den Nu-

ten 36, 36‘ und damit gegenüber den Gegenflächen
32, 32‘ angeordnet.

[0051] Das Verriegelungselement 25 ist mit seinem
distalen Teil in der Nut 36 aufgenommen und in die-
ser in Längsrichtung geführt. Der distale Teil des Ver-
riegelungselements 25 hat eine keilförmige Gestalt,
so dass das Verriegelungselement 25 leicht bis zur
flächigen Berührung mit der Fläche 31 und der Ge-
genfläche 32 in die Nut 36 eingeführt werden kann.
Proximalseitig trägt das Verriegelungselement seit-
lich zwei Nasen 38, 38‘, mit denen es am Verriege-
lungsschlitten 27 angehängt ist (s. Fig. 1b). Das Ver-
riegelungselement 25 kann somit mittels des Verrie-
gelungsschlittens 27 in axialer Richtung verschoben
werden und ist dabei um die durch die Nasen 38, 38‘
gebildete Achse schwenkbar. Dadurch ist das Verrie-
gelungselement 25 in radialer Richtung ausreichend
beweglich, um in den zwischen der Fläche 31 und
der Gegenfläche 32 gebildeten Zwischenraum bis zu
dem durch Anliegen an der Fläche 31 und der Ge-
genfläche 32 definierten Anschlag einzudringen. Das
axial gegenüber dem Verriegelungselement 25 ange-
ordnete zweite Verriegelungselement 25‘ ist in glei-
cher Weise gestaltet und in der Nut 36‘ geführt.

[0052] In Fig. 4 ist das medizinische Instrument ge-
mäß dem beschriebenen Ausführungsbeispiel in ei-
ner Gesamtansicht gezeigt. Wie in Fig. 4 dargestellt
ist, kann der distale Endabschnitt 3 des Schafts 2 ge-
genüber dem proximalen Abschnitt 4 des Schafts 2
geschwenkt werden. Gemäß Fig. 4 ist am proxima-
len Ende des Schafts 2 eine Handhabe 40 angeord-
net, die einen Handgriff mit zwei Griffteilen 41, 41‘
aufweist, die mit dem proximalen Ende der Zugstan-
ge 46 des ersten Übertragungselements verbunden
sind. Durch Zusammendrücken der Griffteile 41, 41‘
kann die Zugstange 46 nach proximal verschoben
werden und dadurch das bewegliche Maulteil 6 auf
das feststehende Maulteil 7 zu bewegt werden, um
etwa eine chirurgische Nadel zu greifen. An einem
Griffteil 41 ist ein Schieber 42 angeordnet, der mit
der Schubstange des zweiten Übertragungselements
verbunden ist. Ist die Nadel fest gegriffen worden, so
kann durch Verschiebung des Schiebers 42 in dista-
ler Richtung das bewegliche Maulteil 6 entriegelt wer-
den. Zusätzlich ist zwischen den Griffteilen 41, 41‘ ei-
ne Raste 43 vorgesehen. Weiterhin weist die Hand-
habe 40 ein Drehrad 44 auf, mit dem das Zangenmaul
um eine Längsachse gedreht werden kann und das
hierfür mit dem proximalen Abschnitt 17 der drehba-
ren Welle verbunden ist, sowie ein weiteres Drehrad
45, mit dem die Schwenkbewegung des distalen End-
abschnitts 3 des Schafts 2 gesteuert werden kann.

[0053] Der Übersichtlichkeit halber sind nicht in allen
Figuren alle Bezugszeichen dargestellt. Zu einer Fi-
gur nicht erläuterte Bezugszeichen haben die gleiche
Bedeutung wie in den übrigen Figuren.
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Bezugszeichenliste

1 Instrument
2 Schaft
3 Distaler Endabschnitt
4 Proximaler Abschnitt
5 Werkzeug
6 Maulteil
7 Maulteil
8 Hauptteil
9 Schwenkachse
10 Drehlager
11 Außenrohr
12 Gelenkteil
13 Außenrohr
14 Stift
15 Distaler Endabschnitt
16 Verzahnung
17 Proximaler Abschnitt
20 Führungshülse
21 Zughülse
22 Drehlager
23 Zwischenstück
24 Verbindungshebel
25, 25‘ Verriegelungselement
27 Verriegelungsschlitten
28 Drehlager
29 Zwischenstück
30 Verbindungshebel
31, 31‘ Fläche
32, 32‘ Gegenfläche
33 Hohlraum
34 Fortsatz
35, 35‘ Stift
36, 36‘ Nut
37 Ausnehmung
38, 38‘ Nase
40 Handhabe
41, 41‘ Griffteil
42 Schieber
43 Raste
44 Drehrad
45 Drehrad
46 Zugstange
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Patentansprüche

1.     Medizinisches Instrument mit einem langer-
streckten Schaft (2) und einem an einem distalen
Endabschnitt (3) des Schafts (2) angeordneten Werk-
zeug (5), das zwei insbesondere zum Halten ei-
nes Gegenstands miteinander zusammenwirkende
Werkzeugelemente umfasst, von denen mindestens
eines mittels eines längsverschiebbaren ersten Über-
tragungselements bewegbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein distaler Endabschnitt des ersten
Übertragungselements eine zu einer Verschieberich-
tung geneigte Fläche (31, 31‘) aufweist und der dis-
tale Endabschnitt (3) des Schafts (2) oder ein mit die-
sem verschiebefest verbundenes Element eine zur
Verschieberichtung geneigte Gegenfläche (32, 32‘)
aufweist, die mit der geneigten Fläche (31, 31‘) einen
von einer Verschiebung des distalen Endabschnitts
des ersten Übertragungselements abhängigen Zwi-
schenraum bildet, und dass mindestens ein Verriege-
lungselement (25, 25‘) vorhanden ist, das zum Blo-
ckieren der Verschiebung des ersten Übertragungs-
elements in den Zwischenraum hinein gerichtet und
zum Lösen der Blockierung aus diesem heraus ge-
richtet bewegbar ist.

2.  Medizinisches Instrument nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die geneigte Fläche
(31, 31‘) auf einer Außenseite des distalen Endab-
schnitts des ersten Übertragungselements und die
Gegenfläche (32, 32‘) auf einer Innenseite eines rohr-
förmigen Elements angeordnet ist.

3.  Medizinisches Instrument nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die miteinander
zusammenwirkenden Werkzeugelemente durch eine
Verschiebung des ersten Übertragungselements in
eine proximale Richtung schließbar sind und dass die
geneigte Fläche (31, 31‘) und die Gegenfläche (32,
32‘) in proximaler Richtung radial ansteigend sind.

4.  Medizinisches Instrument nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Zwischenraum keilförmig ausgebildet
ist.

5.     Medizinisches Instrument nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die geneigte Fläche (31, 31‘) und die Ge-
genfläche (32, 32‘) in einem solchen Winkel zur Ver-
schieberichtung geneigt sind, dass die Verschiebung
des ersten Übertragungselements selbsthemmend
blockiert werden kann.

6.  Medizinisches Instrument nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das mindestens eine Verriegelungselement
(25, 25‘) keilförmig ausgebildet ist.

7.  Medizinisches Instrument nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das mindestens eine Verriegelungselement
(25, 25‘) radial beweglich mit einem distalen Endab-
schnitt eines zweiten Übertragungselements verbun-
den ist.

8.  Medizinisches Instrument nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
Verriegelungselement (25, 25‘) mit zwei Nasen (38,
38‘) am distalen Endabschnitt des zweiten Übertra-
gungselements angehängt ist.

9.  Medizinisches Instrument nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das mindestens eine Verriegelungselement
(25, 25‘) in einer Nut (36, 36‘) des distalen Endab-
schnitts (3) des Schafts (2) verschiebbar geführt ist,
wobei ein Boden der Nut (36, 36‘) die Gegenfläche
(32, 32‘) bildet.

10.    Medizinisches Instrument nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass zwei Verriegelungselemente (25, 25‘) vor-
handen sind, die gemeinsam bewegbar sind.

11.    Medizinisches Instrument nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Werkzeug (5) um eine zu einer Längs-
achse des distalen Endabschnitts (3) des Schafts (2)
parallele Drehachse drehbar ist und der distale End-
abschnitt des ersten Übertragungselements relativ zu
einem proximalen Abschnitt um die Drehachse dreh-
bar gelagert ist.

12.     Medizinisches Instrument nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der distale Endabschnitt (3) des Schafts (2)
relativ zu einem proximalen Abschnitt (4) des Schafts
(2) um eine Querachse schwenkbar ist.

13.    Medizinisches Instrument nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das mindestens eine Verriegelungselement
(25, 25‘) in eine Verriegelungsposition federbelastet
ist.

14.  Medizinisches Instrument nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerfeder
zur Federbelastung des mindestens einen Verriege-
lungselements in einer Handhabe (40) des medizini-
schen Instruments angeordnet ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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